
Vierte Satzung
zur Änderung der Gebührensatzung

für die Musikschule der Stadt Hollfeld

Vom 24.05.2007

Die Stadt Hollfeld erlässt gem. Art. 2 und 8 Kommunalabgabengesetz (KAG) 
folgende
Satzung zur Änderung der Gebührensatzung für die Musikschule der Stadt Hollfeld

26.07.1995, zuletzt geändert durch Satzung vom 24.06.2003:

§ 1

§ 5 der Gebührensatzung erhält folgende Fassung:

§ 5
Gebührenmaßstab/Gebührensätze

Bemessungsgrundlage für die Gebühr sind das Schuljahr und die Art des dem 

Gebührenschuldner erteilten Unterrichts.

Gebührensätze für den Unterricht bei der Musikschule Hollfeld:

Tarif Tarif
A  B

Musikalische Früherziehung,
Grundausbildung, Orff-Spielkreis 168,-- € 218,-- €

Einzelunterricht zu 45 Min. 680,-- € 884,-- €

Einzelunterricht zu 30 Min. 455,-- € 592,-- €

2er Gruppe zu 45 Min. 350,-- € 455,-- €

2er Gruppe zu 30 Min. 240,-- € 312,-- €

3er Gruppe zu 45 Min. 240,-- € 312,-- €

4er Gruppe zu 45 Min. 210,-- € 273,-- €

Chor, Ensemble, 90,-- € 117,-- €

Stepptanz/Musical 100,-- € 130,-- €

Theatergruppe 125,-- € 163,-- €

Tarif A gilt für Schüler, die im Gebiet der Stadt Hollfeld wohnen.

Tarif B gilt für Schüler außerhalb der Stadt Hollfeld."

§ 2

Die Satzung tritt mit Wirkung vom 01.09.2007 in Kraft.

Hollfeld, 24.05.2007

STADT HOLLFELD 

Barwisch
Erste Bürgermeisterin


